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RS OGH 1990/10/30 15Os108/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1990

Norm

StGB §127 E

StGB §135

Rechtssatz

Bei der Wegnahme von Sachen aus einer Wohnung, deren Inhaber einem Nachbarn einen Schlüssel dazu beläßt oder

übergibt, durch den Nachbarn kommt in aller Regel nicht Veruntreuung, sondern vor allem Diebstahl (§ 127 StGB) in

Betracht; handelt der Täter jedoch nicht mit Bereicherungsvorsatz ("Entrümpelung"), dann sind die Voraussetzungen

dauernder Sachentziehung (§ 135 StGB) zu prüfen.
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